
„Bud  Spencer“  bei  Kaufland:
Zwei  Fäuste  für  eine
Verfahrenseinstellung
von Andreas Milk
Verdammt lang her: Ende Dezember 2019 rasselten ein paar junge
Männer  verschiedener  Nationalität  bei  Kaufland  an  der
Töddinghauser Straße zusammen – jetzt beschäftigte der Vorfall
den Jugendrichter in Kamen. Angeklagt: Karl M. und Dmitri T.
(alle Namen geändert), heute 31 und 24 Jahre alt, sowie Nadine
F., 23 Jahre.

Das  Problem:  Zwei  andere  junge  Männer  sollen  auf  der
Rolltreppe die ihnen entgegen kommende Freundin von Karl M.
aufdringlich angestarrt haben. M. habe deshalb zugeschlagen –
und  zwar,  falls  denn  die  Schilderung  eines  Geschädigten
zutrifft, in bester Bud-Spencer-Manier: eine Faust links, eine
Faust  rechts,  die  Köpfe  der  beiden  Anstarrer  dazwischen.
Dmitri T. und Nadine F. sollen bei der Klopperei mitgemischt
haben.

Nadine F. sprach für sich selbst: Sie sei in dem Gerangel
geschlagen worden und habe im übrigen nur helfen wollen. Die
beiden angeklagten Männer ließen vor allem ihre Verteidiger
reden. Der Tenor: Es habe eine Provokation durch die beiden
mutmaßlichen Anstarrer gegeben, die Anklagen gegen M. und T.
seien überzogen oder gar unverständlich.

Der  Ausgang  des  Prozesstermins  war  denkbar  entspannt:  Die
Verfahren gegen Karl M. und Nadine F. wurden auf Kosten der
Landeskasse eingestellt – denn die beiden jungen Leute haben
seit  Dezember  2019  schon  Urteile  wegen  anderer  Straftaten
„kassiert“, sodass es auf die Geschichte bei Kaufland nicht
weiter  ankommt.  Dmitri  T.  bekam  eine  Geldstrafe  von  90
Tagessätzen à 10 Euro für ein mitangeklagtes Drogendelikt und
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einen Fall von Fahren ohne Führerschein, begangen ganze vier
Wochen nach einer anderen Verurteilung. Eine bemerkenswerte
Rückfallgeschwindigkeit, fand der Staatsanwalt. Und auch für
Dmitri T. gilt: Der Vorfall an der Töddinghauser Straße tut
nichts mehr zur Sache.

 


